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Ar. 180.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Ergänzung und

Änderung der Ministerialbekanntmachung vom 26. März 1930,
betreffend Gebührenordnung für die oldenburgischenHasenanstalten
außer Brake.

Oldenburg , den 28. Mai 1932.

Auf Grund des Artikels 9 Z 6 des Gesetzes vom
5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des
Staatsministeriums , wird die Ministerialbekanntmachung
vom 26. März 1930 wie folgt ergänzt und geändert:

8 1.
Hinter Ziffer 2a wird folgender Satz eingefügt:

„Dauert in der Zeit vom 1. Oktober bis 31 . März
die Liegezeit wegen Eisgang oder Frachtmangel über
4 Wochen, so ist für die fernere Zeit die Hälfte obiger
Gebühr für je 14 Tage zu zahlen ."
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8 2.

Das Kajegeld unter Ziffer 3b wird von 20 Npf.
in 15 Rpf . geändert.

8 3.

Z 1 tritt am 1. Oktober 1931 , Z 2 am 1. April
1932 in Kraft.

Oldenburg , den 28 . Mai 1932.

Ministerium - es Verkehrs.

Or. Driver.

Nr. 181.
Polizeiverordnung über den Betrieb und den Verkehr auf dem Weser-

Seeflughafen.

Oldenburg , den 10 . Juni 1932.

Im Einverständnis mit dem Reichsverkehrsminister
wird auf Grund des Z 46 der Verordnung über Luft¬
verkehr vom 19 . Juli 1930 (Reichsgesetzbl . I S . 363)
in Verbindung mit Artikel 9 Z 6 des Gesetzes vom
5 . Dezember 1868 , betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums und einiger demselben untergeordneter Be¬
hörden (Oldenburgisches Gesetzblatt Band 20 Seite 877
ff .) folgendes angeordnet:

I. Allgemeines.

8 1.
Flughafen im Sinne dieser Verordnung ist das

gesamte von dem Flughafenunternehmer zum Zwecke
eines Flughafenbetriebes bewirtschaftete Grundstück in
der Gemeinde Blexen sowie die vor den Flughafenland¬
anlagen befindliche Wasserfläche der Weser von lror 62
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bis 62,5 außerhalb des Fahrwassers westlich der roten
Fahrwassertonnen.

Flughafenlandanlagen sind das der Weser -Seeflug-
hafen E . m . b . H . gehörige Grundstück am linken Weser¬
user bei Bieren und die aus diesem Grundstücke vor¬
handenen Gebäude mit Einrichtungen einschließlich der
Anlegebrücke am Weseruser.

8 2.

Die FlughasLnbetriebsleitung (ZZ 3 bis 13 ) übt der
Flughasenunternehmer aus.

Die Flugverkehrsleitung (ZZ 14 bis 19) wird durch
besonders dazu beauftragte Polizeibeamte ausgeübt , die
in der Luftsahrtüberwachung ausgebildet sind.

II. Flughafenbetriebsleitung.

8 3.

Die Flughasenbetriebsleitung hat die Flughasenland¬
anlagen und die schwimmenden Anlegevorrichtungen in
brauchbarem Zustande zu erhalten sowie die zur Sicher¬
heit und Durchführung des Flugbetrieb es notwendigen
Einrichtungen zu treffen , insbesondere auch die ihr in
den ZZ 4 bis 13 dieser Polizeiverordnung übertragenen
Ausgaben zu erfüllen.

Der Flughasenunternehmer hat der Flugoerkehrs¬
leitung diejenigen Personen zu benennen , die für alle
Maßnahmen der Flughasenbetriebsleitung persönlich ver¬
antwortlich sind.

8 4.

Die Flughasenlandanlagen müssen angemessen ein-
gesriedigt sein. An den Eingängen ist durch Tafeln auf
die Rechtsfolgen und die Gefahren bei widerrechtlichem
und eigenmächtigem Betreten der Anlagen hinzuweisen.
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8 5.
Das Betreten der Flughafen -Landanlagen und der

schwimmenden Anlegevorrichtungen ist nur den Beamten
der Flugverkehrsleitung und den Beauftragten der Flug¬
hafenbetriebsleitung und der Luftfahrtunternehmen sowie
den diensthabenden Post - und Zollbeamten gestattet.
Allen übrigen Personen ist das Betreten und Befahren
der Anlagen nur mit Genehmigung der Flughafen¬
betriebsleitung oder der Flugverkehrsleitung erlaubt . Zu¬
schauer dürfen sich nur auf den zugewiesenen Aufstellungs¬
plätzen aufhalten.

8 6.
Der Flughafenunternehmer ist verpflichtet, alle den

Flughafen anfliegenden Luftfahrzeuge nach Möglichkeit
unterzubringen , oder, solange keine Flugzeughallen vor¬
handen sind, ihnen Gelegenheit zu geben, seine Wasser¬
anlagen (Ponton , Anlegebojen) zu benutzen.

8 7.
Es ist verboten , auf und in dem Ponton , in der

Nähe von Luftfahrzeugen , in den Betriebsstosflagerungs-
schuppen und in den Werkstätten zu rauchen; das Be¬
triebspersonal ist hierauf zu verpflichten. Im übrigen
ist die Benutzung unverwahrten Feuers sowie das Fort¬
werfen brennender Streichhölzer untersagt . Als Leucht¬
mittel dürfen auf dem Ponton und im Betriebsstoff¬
lagerungsschuppen nur elektrische Glühlampen mit Äber-
glocken verwendet werden.

Löt -, Schweiß-, Schmiede- und andere Arbeiten mit
offenem Feuer sind nur in den dazu bestimmten Werk¬
stätten auszuführen.

8 8.
In den Werkstätten , Büros und sonstigen Anter-

stellungsräumen dürfen Betriebsstoffe nicht aufbewahrt
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werden, mit Ausnahme der in den Betriebsstoffbehältern
der Luftfahrzeuge befindlichen Mengen.

Zum Auffangen herabtropfender Betriebsstoffe sind
bei nichtschwimmenden Flugzeugen unter den Luftfahr¬
zeugmotoren , die betriebsfertig in Luftfahrzeugen einge¬
baut sind, genügend große Blechwannen aufzustellen.

Tanten , Umfüllen und Mischen der Betriebsstoffe
darf nur auf dem Ponton und in oder vor dem Be¬
triebsstofflagerungsraum erfolgen.

Gebrauchte Putzwolle und Ollappen find nur in
geschlossenen Blechkästen, Abfälle an den dazu bestimm¬
ten Stellen aufzubewahren . Leuchtmunition ist in be¬
sonderen Räumen , wenn angängig , in einem besonderen
Gebäude niederzulegen.

Z9.

Auf dem Ponton und in den Flughafen -Landan¬
lagen ist an sichtbarer Stelle eine ausreichende Anzahl
Handfeuerlöscher betriebsfertig bereitzuhalten . Die Flug¬
hafenbetriebsleitung ist verpflichtet, allen behördlichen
Weisungen bezüglich Beschaffung und Erhaltung von
Feuerlöfchgeräten Folge zu leisten.

8 10.
Während des Flugbetriebes muß ein Satz Werk¬

zeuge, wie Hebel, Drahtschere , Metall - und Holzsäge,
Beil , Handhammer und Brechstange zum sofortigen Ge¬
brauch bei Gefahr in gebrauchsfähigem Zustande bereit¬
gehalten werden.

8 11.
Während des Flugbetriebes soll eine im Sanitäts¬

dienst ausgebildete Person bereit sein, die die für die erste
Hilfe notwendigen Gerätschaften zur Hand hat . Fern¬
sprechverbindung zu den dem Flughafen nächstwohnLnden



Ärzten sowie zu den Nächstliegenden Unfallstationen und
Krankenhäusern must gewährleistet sein.

8 12.
Das Festmachen von Luftfahrzeugen aller Art hat

an besonderen dafür bestimmten Plätzen zu erfolgen,
die von der Flughafenbetriebsleitung angegeben werden.

8 13-
Bei nicht ständigem Betrieb mutz folgendes an einer

Tafel deutlich angegeben sein:
1. Name , Geschäftsräume , Fernsprechanschlutz des Flug¬

hafenunternehmers oder seines Beauftragten,
2. nächste Stelle für Betriebsstoffentnahme und Instand¬

setzungen,
3. nächste Fernsprech stelle,
4. Polizeiflugwache oder nächste Polizeistation sowie Zoll¬

stelle (Lage , Fernsprechanschlutz),
5. nächste Unfallmeldestelle,
6. nächste Feuermeldeftelle,
7. nächster Arzt,
8. nächster Personen - bezw. Eüterbahnhof.

III. Flugverkehrsleitung

8 14-
Die Flugverkehrsleitung überwacht die zur Sicher¬

heit und zur Durchführung des Flugbetriebes notwen¬
digen Einrichtungen und prüft — unbeschadet ihrer all¬
gemeinen polizeilichen Befugnisse — die Verkehrssicher¬
heit der Luftfahrzeuge sowie die zur Ausführung des
Flugbetriebes vorgeschriebenen Ausweise und sonstigen
Urkunden . Jedes Luftfahrzeug unterliegt bei Abflug
und' Landung der Kontrolle durch die Flugoerkehrs¬
leitung.
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8 15.

Die Abfertigung von Reisenden und Gütern für den
Auslandsverkehr erfolgt nach den Vorschriften des Reichs¬
finanzministers.

Die Zollabfertigung wird durch die Zollstelle des
Flughafens wahrgenommen , soweit nicht die Flugver¬
kehrsleitung hierfür verpflichtet ist. Die Prüfung der
Pässe erfolgt durch die Flugverkehrsleitung.

Ein nach dem Ausland abgefertigtes Luftfahrzeug,
seine Insassen und seine Ladung dürfen nur noch mit der
Flugverkehrsleitung und dem Rolldienstpersonal in Be¬
rührung kommen. Ebenso dürfen ein gelandetes Luft¬
fahrzeug , seine Insassen und seine Ladung nicht eher mit
Angestellten der Luftfahrtunternehmen , der Flughafen¬
betriebsleitung oder mit anderen Personen in Berührung
kommen, bis die Flugverkehrsleitung und die beauftragten
Zollbeamten es gestatten . Ausnahmen für das Roll¬
dienstpersonal sind mit Genehmigung der Flugverkehrs¬
leitung zulässig.

8 16.

Die Luftfahrzeuge dürfen erst nach der Abfertigung
und mit Genehmigung der Flugverkehrsleitung zum
Startplatze rollen . Die Wahl des Startplatzes inner¬
halb des Rollfeldes bleibt dem Flugzeugführer über¬
lassen.

Die Erlaubnis zum Rollen an den Startplatz ist
erst zu erteilen, wenn sich der abfertigende Polizeibeamte
vergewissert hat , daß die Wasserfläche zum Rollen frei
ist. Das Rollen der Luftfahrzeuge aus dem Rollfeld
(der Wasserfläche) selbst darf nur durch- Flugzeugführer
erfolgen.
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8 17.

Im Bereich des Weser-Seeflughafens sind Kunst¬
flüge ohne besondere Genehmigung nicht gestattet.

8 18-
Die den Weser-Seeflughafen benutzenden Flugzeuge

müssen sich im Ruhezustände auf der Wasserfläche zwischen
Irin 62,0 bis 62,5 der Unterweser , außerhalb des Fahr¬
wassers, westlich der roten Fahrwassertonnen aufhalten.
Auf dieser Strecke ist für die Schiffahrt das Ankern und
Fahren westlich der roten FahLwassertonnen verboten.
Zum Starten und Landen dürfen Flugzeuge das Fahr¬
wasser der Weser und die Reeden nur dann benutzen,
wenn auf der zu benutzenden Start - und Landebahn ein
See - oder Flußfahrzeug nicht vorhanden ist.

8 19.
Der Weser-Seeflughafen G. m. b. H. in Oldenburg

wird gestattet , auf dem Anlegeponton auf der Weser
vor der Landeanlage in Fällen besonderer Arbeiten usw.
das Signal gemäß Z 27 der Seewasserstraßenordnung
vom 31. März 1927 zu zeigen; doch ist davon nur in
dringenden Fällen Gebrauch zu machen.

IV. Strafbestimmung.

8 20.
Wer den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zu¬

widerhandelt , wird mit Geldstrafe bis zu 150 HL be¬
straft.

Oldenburg , den 10. Juni 1932.

Staatsministerium.
Lassebohm . Or. Driver.
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